
 

                    Beginn eines Gaststättengewerbes 

 
 
 
 

Notwendige Unterlagen: 
 
Vor der Gewerbeanmeldung und des Betriebsbeginnes sind gemäß § 3 Abs. 1 HGastG folgende 
Unterlagen vorzulegen: 

 
 
 

1. Polizeiliches Führungszeugnis (zur Vorlage bei Behörde), Einwohnermeldeamt 

 

2.  Auskunft a. d. Gewerbezentralregister (zur Vorlage bei Behörde), Einwohnermeldeamt 

 

3. Bescheinigung in Steuersachen, Finanzamt 

 

4. Bescheinigung, dass keine Eintragung im Schuldnerverzeichnis besteht, Amtsgericht 

 

5. Gewerbeanmeldung 
 

 
 
 

 

 

  

Ihr zuständiger Lebensmittlekontrolleur 

 
Herrn Engel, Fachdienst Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Verbraucherschutz 

Kreis Groß-Gerau, Tel: 06152/ 989- 817 
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